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Sanierung von Unternehmen könnte 
künftig deutlich schwerer werden

RÜckkehR ZuM FISkuSPRIvILeg? ■ Ein Urteil des Bundes-
finanzhofs könnte die Sanierung von Unternehmen künftig 
deutlich erschweren (Az.: V R 22/10). Die Richter urteilten, 
dass ein Insolvenzverwalter bei Forderungen, die er für Leis-
tungen des insolventen Unternehmens aus der Zeit vor Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens einzieht, die Umsatzsteuer in 
voller Höhe an das Finanzamt abführen muss. Und dies auch 
dann, wenn – wie im entschiedenen Fall – das insolvente 
Unternehmen der Sollbesteuerung unterliegt. 

Gegen den Umsatzsteuerbescheid des Finanzamts hatte 
ein Insolvenzverwalter geklagt, weil seiner Ansicht nach die 
Umsatzsteuerverbindlichkeiten zu den Insolvenzforderungen 
gehörten. Damit wären sie dem direkten Zugriff des Fiskus 
entzogen. „In der Praxis hieß das bislang, dass das Finanzamt 
seine Forderungen zur Insolvenztabelle anmelden musste und 
wie die übrigen Gläubiger nur anteilig befriedigt wurde“, sagt 
johannes Landry, Rechtsanwalt bei der Sozietät Raupach & 
Wollert-elmendorff. Verzeichnete z. B. ein Insolvenzverwal-
ter eine Einnahme von 10 000 Euro zuzüglich Umsatzsteuer 
für vorinsolvenzliche Leistungen, konnte er den Gesamtbetrag 
von 11 900 Euro für die Befriedigung der Gläubiger verwenden 
und musste auch das Finanzamt nur entsprechend der für 
alle Gläubiger gleichen Insolvenzquote von z. B. 5% bedie-
nen. Nun bleibt ihm dafür nur der Netto-Betrag. Denn der 
Bundesfinanzhof urteilte, dass nicht nur wie seit einem BFH-
Urteil im Jahr 2009 schon in Fällen der Istbesteuerung (Az.: 
V R 64/07) die Umsatzsteuer zu den voll zu befriedigenden 
Masseverbindlichkeiten gezählt wird, sondern auch bei der im 
Regelfall geltenden Sollbesteuerung.

„Das Urteil ist ein weiterer Schritt zur Wiedereinführung des 
durch die Insolvenzordnung abgeschafften Fiskusprivilegs zu-
lasten der anderen Gläubiger“, erklärt Landry. Unverständlich 
sei vor allem, weshalb bei der Umsatzsteuer die vollständige 
Verwirklichung des Steuertatbestands durch Entgeltvereinnah-
mung maßgeblich sein soll. Nach allgemeinen insolvenzrecht-
lichen Grundsätzen sei ausschließlich die Begründung der 
Forderung relevant, die – zumindest bei der Sollbesteuerung 
– bereits mit Leistungserbringung eintrete. Warum der Fiskus 
besser gestellt werden sollte als etwa ein Schadensersatzgläu-
biger leuchte nicht ein: „Dieser hat auch nur eine Insolvenzfor-
derung, wenn die schädigende Handlung vor Verfahrenseröff-
nung begangen worden ist. Dass der Schaden möglicherweise 
erst später eintritt, verhilft ihm zu keiner Masseforderung.“ ■ 

DAS neueSTe In kÜRZe

■ gSk Stockmannn + kollegen hat unter der Leitung von 
Rainer herschlein (Stuttgart) den Insolvenzverwalter An-
dreas elsäßer beim Verkauf des gesamten Geschäftsbetriebs 
des Unternehmens Parity an 3P FInAnce beraten. Der ge-
samte Geschäftsbetrieb der Parity wurde nach mehrmonatiger 
Betriebsfortführung durch den Insolvenzverwalter mit ihren 
Beratern und dem verwalteten Vermögen von 3P FINANCE 
erworben. Die 3P FINANCE ist eine Werte- und Qualitätsge-
meinschaft hoch qualifizierter und erfahrener Makler von 
Vermögensdienstleistungen. Das von der Parity vertriebene 
Fondsvolumen beträgt über 190 Mio. Euro.
 
■ Beiten Burkhardt hat die Schnellecke group, einen in-
ternationalen Logistikdienstleister und Zulieferer für die 
Automobilindustrie, bei der Übernahme der Waldaschaff 
Automotive beraten. Danach wird die Schnellecke Tochter-
gesellschaft kWD Automotive alleinige Gesellschafterin der 
Waldaschaff Automotive. Bei dieser handelt es sich um einen 
Lieferanten von innovativen Leichtbaukonzepten im Bereich 
Automobilbau. Die Waldaschaff Automotive ist aus der insol-
venten Wagon Automotive hervorgegangen und beschäftigt 
derzeit über 500 Mitarbeiter. Beiten Burkhardt betreute die 
Übernahme mit einem spezialisierten Industrie-Team aus drei 
deutschen Standorten. Unter der Federführung des Frankfur-
ter Partners christof Aha wurde das Bieterverfahren beglei-
tet, die Due Diligence durchgeführt und die Verhandlungen 
mit Insolvenzverwalter Franz-josef hansen gestaltet.

TRAnSFeRMARkT

Die internationale Anwaltssozietät Allen & Overy baut ihre Ar-
beitsrechtspraxis weiter aus und nimmt hans-Peter Löw als Part-
ner in das Frankfurter Büro auf. Löw kommt von hogan Lovells, wo 
er Managing Partner des Frankfurter Büros war. Er berät nationale 

und internationale Unternehmen verschiedener Industriezweige ein-
schließlich großer Finanzinstitute vor allem bei Übernahmen und 
Reorganisationen, zu arbeitsrechtlichen Aspekten bei Unterneh-
mensrestrukturierungen, Insolvenzen und Outsourcing-Projekten. 
Erst Anfang des Jahres war Thomas ubber mit seinem Team zu 
Allen & Overy gestoßen, ein knappes halbes Jahr zuvor Tobias neu-
feld mit Team in Düsseldorf. +  +  + noerr eröffnet ein Büro am 
Sitz des europäischen Markenamts in Alicante. Die Kanzlei treibt 
damit ihren Kurs der Europäisierung ihrer Beratung auch im Bereich 
des geistigen Eigentums (IP) voran und stärkt ihre Kompetenz für 
internationale IP-Mandate in den Bereichen IP-Litigation, strate-
gische Markenberatung und der Betreuung internationaler Marken- 
und Designportfolios. Geplant ist die Eröffnung für Mitte dieses 
Jahres. Verantwortlicher Partner für das Büro wird Noerrs Co-Fach-
bereichsleiter Media, IP & IT, georg A. jahn sein. +  +  + Baker 
& Mckenzie hat die Eröffnung eines neuen Büros in Doha, Katar, 
bekanntgegeben. Der neue Standort ist nach Riad (1980), Kairo 
(1985), Bahrain (1998) und zuletzt Abu Dhabi (2009) bereits das 
fünfte Büro der Kanzlei in der Region Naher Osten und Nordafrika, 
in der Baker seit drei Jahrzehnten präsent ist. Weltweit ist Katar das 
69. Büro der internationalen Wirtschaftskanzlei. Der neue Standort 
betreut nationale und internationale Mandate, insbesondere in den 
Bereichen Banking & Finance (einschließlich Islamisches Bankrecht 
und Projektfinanzierung), Energie & Infrastruktur, Gesellschafts-
recht und M&A, Immobilienrecht, Baurecht und Streitbeilegung.


